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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 4 0 0 / 2 0 2 2 / B V    
D a t um: 

14.11.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat III, Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

E nergiekrise: Sofortmaßnahmen zur energetischen 
Sa nierung von Heizungsanlagen in kommunalen 

Ge bäuden  
hier: außerplanmäßige Mittelbereitstellung 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

23.11.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 15.12.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 22. Dezember 2022 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Zur Umsetzung von Sofortmaßnahmen für die energetische Sanierung von Heizungsanla-
gen in kommunalen Gebäude werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 1.500.000 
Euro außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Teilhaus-
halt Allgemeine Finanzwirtschaft. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Sofortmaßnahmen für die energetische Sanierung von Hei-

zungsanlagen in kommunalen Gebäuden 
1.500.000 

  
Einnahmen:  

 keine  
  
Finanzierung:  

 Außerplanmäßige Mittelbereitstellung, die Deckung erfolgt 
durch Mehrerträge im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirt-
schaft. 

1.500.000 

  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Aufgrund der Energiekrise, der Gasmangellage, stark gestiegenen Erdgaspreisen und zur 
Erreichung der Klimaschutzziele sollen in den kommenden Jahren weitere kommunale 
Gebäude, die derzeit mit Erdgas beheizt werden, an das städtische Fernwärmenetz der 
Stadtwerke Heidelberg angeschlossen werden. Die positiven Entwicklungen des aktuellen 
Haushaltsjahres 2022 eröffnen die Möglichkeiten für Sofortmaßnahmen zur energetis chen 
Sanierung von Heizungsanlagen in kommunalen Gebäuden, 1.500.000 Euro außerplanmä-
ßig zur Verfügung zu stellen. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2022 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 15.12.2022 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 15.12.2022 

22 Energiekrise: Sofortmaßnahmen zur energetischen Sanierung von Heizungsanlagen in 
kommunalen Gebäuden  

 hier: außerplanmäßige Mittelbereitstellung  
Beschlussvorlage 0400/2022/BV  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner ruft die Vorlage auf, es meldet sich Stadtrat Mi-
chalski mit folgender Frage zu Wort: 

Im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages sei aktuell beschlossen worden, 
welche Liegenschaften einer Kommune im Bereich der Energetischen Sanierung bezu-
schusst würden. Er möchte wissen, ob Heidelberg dazu gehöre oder ob man sich bei einer 
eventuellen Neuauflage der Fördermittel bewerben werde? 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner teilt mit, dass man versuche, bei allen Projekten und 
Maßnahmen, für die es Bundes- oder Landesfördermittel gebe, diese auch zu akquirieren. 
Das werde insbesondere in Bezug auf den Fernwärmeausbau von Bedeutung sein.  

Soweit er wisse, sei Heidelberg nicht unter den Begünstigten, aber er werde sich nochmals 
informieren und eine Rückmeldung geben. 

Da es keinen weiteren Redebedarf gibt, stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner die Be-
schlussempfehlung der Verwaltung mit dem erteilten Arbeitsauftrag zur Abstimmung. 

B eschluss des Gemeinderates (Arbeitsauftrag in fett dargestellt): 

Zur Umsetzung von Sofortmaßnahmen für die energetische Sanierung von Heizungsanla-
gen in kommunalen Gebäude werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 1.500.000 
Euro außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Teilhaus-
halt Allgemeine Finanzwirtschaft. 
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Es ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

Es soll geprüft werden, inwieweit die Stadt Heidelberg im Förderprogramm zur Energeti-
schen Sanierung des Bundes berücksichtigt wurde. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

Ergebnis: beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
Nein 1   
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Begründung:  

Zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Heidelberg, insbesondere der klimaneutralen Stadt-
verwaltung bis zum Jahr 2030 und zur langfristig permanenten Substitution von Erdgas als Heizener-
gieträger sollen weitere kommunale Liegenschaften an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Heidel-
berg angeschlossen werden. In Gebäuden, die nicht im Netzausbaugebiet des Fernwärmenetzes lie-
gen (zum Beispiel Stadtteile Ziegelhausen und Schlierbach) sollen vornehmlich Wärmepumpen zum 
Einsatz kommen. Klimaneutralität wird langfristig dadurch erreicht, dass die Stadtwerke Heidelberg 
die Fernwärme bis zum Jahr 2030 CO2-frei erzeugen werden. Gleiches gilt für den Strom, der zum 
Betrieb der Wärmepumpen benötigt wird. Die Stromerzeugung soll bis 2030 weitestgehend klima-
neutral erfolgen. Bilanziell bezieht die Stadt Heidelberg für ihre Liegenschaften bereits jetzt Strom zu 
100% aus regenerativen Quellen. 

Das Fernwärmenetz wird kontinuierlich durch die Stadtwerke Heidelberg erweitert, sodass nach und 
nach weitere kommunale Liegenschaften angeschlossen werden können. Durch die aktuelle Dynamik 
des Netzausbaus, ausgelöst durch die Gasmangellage und stark gestiegenen Erdgaspreise, kann der 
Zeitpunkt der Fernwärme-Erschließung der kommunalen Gebäude nicht exakt geplant werden. Bei 
der Umrüstung fallen jeweils Kosten für den Netzanschluss sowie für den Umbau der Heizungsanlage 
im Gebäude an. Der Netzanschluss erfolgt durch die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH und der Um-
bau der Heizungsanlagen in den Gebäuden durch die Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH im Rah-
men des Dienstleistungsvertrages zwischen der Stadt Heidelberg und den Stadtwerken Heidelberg 
Umwelt GmbH. 

Eine zeitnahe Umstellung für die Heizperiode 2023 / 2024 ist unter anderem bei folgenden Objekten 
möglich: 

 Rathausstraße 43 (Altes Rathaus Rohrbach) 
 Lutherstraße 45 a (Kita) 
 Karolingerweg 16 (Kita) 
 Obere Rödt 33 (Kita) 
 Kriegsstraße 14 (Tiefburgschule) 
 Heidelberger Straße 61 (Eichendorff Grundschule)  
 Heidelberger Straße 50/52 (Eichendorff Sporthalle)  
 Schwanenweg 3 (Albert Schweitzer Schule und Stauffenbergschule) 
 Jägerpfad 11/2 (Kita) (Wärmepumpe) 

Die positiven Entwicklungen des aktuellen Haushaltsjahres 2022 eröffnen die Möglichkeiten für So-
fortmaßnahmen zur energetischen Sanierung von Heizungsanlagen in kommunalen Gebäuden, 
1.500.000 Euro außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im 
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft. Nicht verbrauchte Mittel werden als Haushaltsrest nach 
2023 übertragen. 



- 3.2 - 
 

Drucksache:  

0 4 0 0 / 2 0 2 2 / B V  . . .  
00344027.doc 
 
 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

UM3 + Verbrauch von Rohstoffen vermindern 

  Be gründung: 

  
Der Verbrauch von Erdgas wird reduziert, indem die Beheizung von Gebäu-
den auf Fernwärme oder Wärmepumpe umgestellt wird. 

  Z i el/e: 

UM4 + Klima- und Immissionsschutz vorantreiben 

  Be gründung: 

  
Durch die Umstellung auf Fernwärme wird der Ausstoß von Treibhausgasen 
im Vergleich zur Verbrennung von Erdgas verringert. 

  Z i el/e: 

   

  Be gründung: 

   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 
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